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kommission zu ergänzen und die Präzi
sierungen der Staatlichen Energieinspek
tion, Zentralstelle für Rationelle Energie
anwendung, bis Jahresende zu überge
ben.

(5) Zur Vorbereitung der Planberatungen 
gemäß Ziff. 8.2.4. Abs. 2 haben die Ministe
rien und Räte der Bezirke der Arbeits
gruppe Rationelle Energieanwendung beim 
Ministerrat einen Standpunkt zur Unter
setzung der staatlichen Aufgaben und der 
mit ihnen übergebenen Aufgabenstellun
gen zur Durchsetzung der Energieökono
mie zu übergeben. Zum Standpunkt sind 
im Rahmen der staatlichen Aufgaben Vor
schläge für Investitionsvorhaben, Rekon
struktionsmaßnahmen, Generalreparatu
ren, Schwerpunktmaßnahmen der energe
tischen Rationalisierung, der Sekundär
energienutzung und der Wärme-Kraft- 
Kopplung sowie für Maßnahmen der 
Produktionserweiterung von wichtigen Er
zeugnissen der rationellen Energieanwen
dung, darunter zur Einführung energie- 
relevanter Spitzentechnologien, zur Auf
nahme in den Energieplan der Volkswirt
schaft zu unterbreiten. Die Vorschläge 
haben auch Aufgaben des Staatsplanes 
Wissenschaft und Technik sowie volks
wirtschaftlich wichtige Aufgaben für die 
Entwicklung und Produktion von Erzeug
nissen zu enthalten, die bei den Anwen
dern Energieeinsparungen ermöglichen 
bzw. auf die rationelle Energieanwendung 
sowie auf die materiell-technische Siche
rung der- energieökonomischen Aufgaben 
der Verantwortungsbereiche gerichtet 
sind.

(6) Zu den in den Energieplan der Volks
wirtschaft aufzunehmenden Bilanzangaben 
zum Aufkommen und zur Bedarfsdeckung 
ausgewählter volkswirtschaftlich wichti
ger Erzeugnispositionen für die materiell- 
technische Sicherung der Ziele der Ener
gieträgereinsparung (gemäß Bilanzver
zeichnis Anhang Nr. 6) sind von den bi
lanzverantwortlichen Ministerien Bilanz
abstimmungen mit der Arbeitsgruppe Ra
tionelle Energieanwendung beim Minister
rat durchzuführen. Für diese Erzeugnis
positionen ist vor der Bestätigung der 
Kombinatsbilanzen durch die bilanzver
antwortlichen Minister und vor der Ein
reichung der S- und M-Bilanzen an die 
Staatliche Plankommission zum Zeitpunkt 
der Durchführung der Energieplanvertei
digungen mit den Ministerien und Räten 
der Bezirke der Standpunkt der Arbeits
gruppe Rationelle Energieanwendung ein
zuholen,

8.4. Planung der Normative des spezifischen 
Energieverbrauchs 1

(1) Der Bedarfsplanung für Energieträger 
sind staatlich bestätigte Normative des 
spezifischen Energieverbrauchs für ener
gieintensive Erzeugnisse und Prozesse in 
Übereinstimmung mit den Leistungskenn
ziffern für die Produktion zugrunde zu 
legen. Von den verantwortlichen Leitern 
ist durchzusetzen, daß der spezifische Ener
gieverbrauch auf der Grundlage von Nor
mativen bei Energieumwandlungsprozes

sen zu 100 % ünd Energieanwendungspro
zessen zu 70 % geplant wird. Für die Kon
trolle der Anwendung dieses Grundsatzes 
ist der Leiter der Arbeitsgruppe Ratio
nelle Energieanwendung beim Ministerrat 
verantwortlich. Für die übrigen energe
tischen Prozesse ist der Energieverbrauch 
auf der Basis technisch-ökonomisch be
gründeter Energieverbrauchsnormen und 
-kennziffern zu ermitteln und zu begrün
den.

(2) Die Normative des spezifischen Ener
gieverbrauchs sind für den Jahresvolks- 
wirtschaftsplan im Umfang der festgeleg
ten Nomenklaturen als erzeugnisbezogene 
Untersetzung der staatlichen Plankennzif
fern zur Energieeinsparung auszuarbeiten. 
In den Ministerien und Kombinaten sind 
bereichsspezifische Verbrauchsnormative 
erzeugniskonkret und nach Hauptanlagen 
zur Untersetzung bzw. Ergänzung der 
Normative der zentralen Nomenklatur 
auszuarbeiten.

(3) In Vorbereitung der staatlichen Auf
gaben zum Jahresvolkswirtschaftsplan 
haben die Generaldirektoren auf der 
Grundlage der vorgegebenen Schwer
punkte für die Ausarbeitung der Norma
tive des spezifischen Energieverbrauchs 
Vorschläge für die Senkung des normativ
geplanten erzeugnis- bzw. prozeßbezoge
nen Energieverbrauchs zu erarbeiten und 
vor den Ministern zu verteidigen. Dabei 
sind die für den Fünfjahrplanzeitraum 
festgelegten Zielstellungen zur Energie
ökonomie sowie die wissenschaftlich-tech
nischen Aufgaben zur Senkung des spe
zifischen Energieverbrauchs zugrunde zu 
legen, die in einer vom Minister zu bestä
tigenden Entwicklungskonzeption für jedes 
Normativ im Vergleich zum wissenschaft
lich-technischen Höchststand herauszuar
beiten sind.

(4) Die Minister übergeben mit den Ener
gieplanentwürfen ihres Verantwortungs
bereiches die Normative des spezifischen 
Energieverbrauchs untersetzt nach Kombi
naten und Energieträgern (Vordruck 1911). 
Die Einhaltung der staatlichen Aufgaben 
ist gegenüber dem Leiter der Arbeits
gruppe Rationelle Energieanwendung beim 
Ministerrat, gegebenenfalls auf der Grund
lage der Nachweisführung nach Haupt
anlagen in begründeten Fällen, in den 
Planberatungen im Mai (gemäß Ziff. 8.2.4. 
Abs. 2) und bei der Verteidigung der Ener- 
gieplanentwürfe (gemäß Ziff. 8.2.4. Abs. 7) 
nachzuweisen.

(5) Die volkswirtschaftlich entscheidenden 
Normative des spezifischen Energiever
brauchs sind dem Leiter der Arbeitsgruppe 
Rationelle Energieanwendung beim Mi
nisterrat zur Bestätigung vorzulegen. Ent
spricht ein Normativ noch nicht den volks
wirtschaftlichen Anforderungen, erfolgt die 
Bestätigung als vorläufige Kennziffer. Die 
Ministerien sind verpflichtet, die notwen
digen wissenschaftlich-technischen Maß
nahmen zur Verbesserung der Energie
ökonomie einzuleiten und darüber gegen
über der Arbeitsgruppe Rationelle Ener
gieanwendung beim Ministerrat den Nach
weis zu führen.


